
RiVASt: Nummer 11 Begleitschreiben und Begleitbericht

Nummer 11  Begleitschreiben und Begleitbericht 
 
Im Rechtshilfeverkehr werden folgende besondere Schriftstücke verwendet:

1.  Das Begleitschreiben:
 
 
 

–  es dient der Übermittlung oder Rückleitung eines Ersuchens und wird gerichtet:
 
 
 

 
 
 

a)  bei eingehenden Ersuchen an eine ausländische Behörde, der die Erledigungsstücke zu einem 
Ersuchen übermittelt werden (vgl. Muster Nummer 1). Werden die Erledigungsstücke über die 
oberste Justiz- oder Verwaltungsbehörde zurückgeleitet, ist die Beifügung eines Begleitschreibens 
nur erforderlich, wenn Anlass zu Erläuterungen oder ergänzenden Mitteilungen an die ersuchende 
Behörde besteht,

 
 
 

 
 
 

b)  bei ausgehenden Ersuchen an eine Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland oder 
im unmittelbaren Verkehr an eine besondere ausländische Empfangsstelle, wenn die 
Auslandsvertretung oder die Empfangsstelle das Ersuchen an die ersuchte Behörde weitergeben 
soll (vgl. Muster Nummer 2, 2a).

 
2.  Der Begleitbericht
 
 
 

–  mit ihm werden Vorgänge aller Art der Bewilligungs- oder der Prüfungsbehörde sowie der obersten 
Justiz- oder Verwaltungsbehörde vorgelegt. Er kann gegebenenfalls in abgekürzter Form – auch unter 
Verwendung von Stempeln – auf eine Mehrfertigung des Begleitschreibens oder eines 
Zuleitungsschreibens an die Vornahmebehörde gesetzt werden.

 


